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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mittels Motion wollte Verena Herzog (svp, TG) gemeinwirtschaftliche Leistungen dem
öffentlichen Beschaffungsrecht unterstellen. Hintergrund der Motion war die
Machbarkeitsstudie des BAG zur «Finanzierung der Investitionen und
gemeinwirtschaftlichen Leistungen von Spitälern». Diese habe aufgezeigt, dass die
Kantone ihre Spitäler jedes Jahr mit «Hunderten von Millionen Franken» in Form von
gemeinwirtschaftlichen Leistungen unterstützten, so die Motionärin während der
Herbstsession 2018. Dabei werde jedoch oft intransparent und freihändig vorgegangen,
was teilweise im Widerspruch zum KVG stehe. Durch eine Ausschreibungspflicht für
gemeinwirtschaftliche Leistungen und der damit verbundenen Transparenz könnten
hingegen die Kosten reduziert und Effizienz gewonnen werden. Zwar sei die
Gesundheitsversorgung Sache der Kantone, eine von Polynomics durchgeführte Studie
zu «Staat und Wettbewerb» habe das Nichtausschreiben von gemeinwirtschaftlichen
Leistungen allerdings ebenfalls als problematisch beurteilt. Komplex sei die
Angelegenheit, weil die Kantone aufgrund heterogener regionalpolitischer Interessen
bezüglich der Definition von gemeinwirtschaftlichen Leistungen keinen Konsens
gefunden hätten und weil diese auch im KVG nicht abschliessend geklärt würde,
ergänzte Herzog in der Ratsdebatte. Gesundheitsminister Berset befürwortete im
Namen des Bundesrates die Wichtigkeit von Transparenz und Effizienz im Spitalbereich,
jedoch falle das in diesem Geschäft geforderte Anliegen nicht in den
Zuständigkeitsbereich des Bundes, sondern in denjenigen der Kantone. Daher
beantrage der Bundesrat, den Vorstoss abzulehnen. Der Nationalrat fand für diese
Worte kein Gehör und nahm die Motion mit 100 zu 92 Stimmen (bei 0 Enthaltungen)
an. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Auf Anraten der einstimmigen Empfehlung der SGK-SR lehnte der Ständerat die Motion
Herzog (svp, TG) «Transparenz in der Spitalfinanzierung. Ausschreibungspflicht für
gemeinwirtschaftliche Leistungen» stillschweigend ab. Man verneine die
Notwendigkeit von Transparenz und Evaluation der Spitalfinanzierung zwar nicht,
jedoch gelte es unter anderem aus föderalistischen Gründen, das Geschäft abzulehnen,
erklärte Kommissionssprecherin Pascale Bruderer Wyss (sp, AG). Gesundheitsminister
Alain Berset schloss sich diesen Worten an. Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen
würden nicht unter die Leistungen der OKP fallen und auch nicht zu den Aufgaben
gehören, die dem Bund ausserhalb der OKP übertragen worden seien. Daher sei eine
Ausschreibungspflicht auf Bundesebene nicht nur politisch unangemessen, sondern
auch verfassungswidrig. 2

MOTION
DATUM: 12.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende September 2019 reichte Verena Herzog (svp, TG) eine Motion mit dem Titel
«Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin. Versorgungsforschung und
Massnahmenplanung zur Sicherstellung der Behandlung von Kindern und
Jugendlichen» ein. Die Motion enthielt drei Forderungen: Erstens verlangte sie einen
periodisch zu erteilenden Forschungsauftrag durch den Bund, der sich auf das
Versorgungsangebot in der Kinder- und Jugendmedizin bezieht. Zweitens forderte sie
vom BAG das periodische Verfassen eines Berichts, wie sich der Versorgungsstand in
der Kinder- und Jugendmedizin entwickelt. Dabei soll die Situation im ambulanten und
im stationären Bereich für die einzelnen Kantone einerseits betreffend
Grundversorgenden und andererseits betreffend allen weiteren Fachdisziplinen
dargelegt werden. Drittens soll der Bund den Kantonen im Bereich seiner
Zuständigkeiten beim Ergreifen von Massnahmen, die darauf abzielen, die
Unterversorgung mittelfristig zu verringern und langfristig zu beseitigen, unter die Arme
greifen. Herzog begründete die Notwendigkeit ihres Geschäfts damit, dass zurzeit eine
«akute Unterversorgung» im Bereich der Kindermedizin existiere, die sich in Zukunft
verschärfen werde. Mit der geforderten Versorgungsforschung würden Bund und
Kantonen die erforderlichen Grundlagen erhalten, um in ihren jeweiligen
Zuständigkeitsbereichen adäquate Massnahmen zu beschliessen. Die Motion wurde in
der Herbstsession 2021 vom Nationalrat behandelt. Herzog konfrontierte den Bundesrat
in ihrem Votum damit, dass, anders als von der Regierung in ihrer Stellungnahme

MOTION
DATUM: 16.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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dargestellt, die Anliegen der Motion bislang nicht oder höchstens teilweise erfüllt seien.
Gesundheitsminister Berset wiederum hielt daran fest, dass man sich zwar den
Herausforderungen in der Kinder- und Jugendmedizin bewusst sei, dass die Ziele des
Vorstosses jedoch bereits erreicht worden seien oder in verschiedenen Projekten –
beispielsweise im Mandat zum Ärztemonitoring 2021–2025 – umgesetzt würden. Zudem
falle die medizinische Versorgung in den Zuständigkeitsbereich der Kantone. Daher
empfahl der Bundesrat, die Motion abzulehnen. Trotz dieser Einwände nahm die grosse
Kammer den Vorstoss mit 148 zu 26 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten grösstenteils von Mitgliedern der FDP.Liberalen-Fraktion. 3

1) AB NR, 2018, S. 1464 f.; Finanzierung der Investitionen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen von Spitälern - BAG; Staat
und Wettbewerb - Polynomics, im Auftrag des SECO
2) AB SR, 2019, S. 691 f.; Bericht SGK-SR vom 3.9.19 
3) AB NR, 2021, S. 1669 f.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 2


